
2. Änderungssatzung 

zur Satzung des Kreises Herzogtum Lauenburg 

über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 

vom 22.06.2017 

 
 
Aufgrund des § 4 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 5 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird nach Beschlussfassung 
durch den Kreistag des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 09.09.2021 folgende 2. Ände-
rungssatzung zur Satzung des Kreises Herzogtum Lauenburg über die Erhebung von Ver-
waltungs- und Benutzungsgebühren erlassen: 
 

§ 1 

Änderungen 

1. Die Gebührenziffern 000.1.1-000.1.3 und 000.1.5 der anliegenden Gebührentabelle wer-
den wie folgt geändert und Gebührenziffer 000.1.6 neu eingefügt: 

 

2. Die Gebührenziffer 000.3.2 der anliegenden Gebührentabelle wird wie folgt angepasst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Die Gebührenziffern 000.4.1-000.4.4 und 000.4.6 der anliegenden Gebührentabelle wer-
den wie folgt angepasst: 

 

 

 

 

 

 



4. Die Gebührenziffern 000.5.1-000.5.4 der anliegenden Gebührentabelle werden gestrichen 
und die Gebührenziffer 000.5 wie folgt neu gefasst: 

 

5. Die Gebührenziffer 100.01 der anliegenden Gebührentabelle wird wie folgt angepasst: 

 

6. Die Gebührenziffern 160.1.1 und 160.1.2 werden wie folgt geändert und die Gebührenzif-
fer 160.1.3 wird neu eingefügt: 

 

 



7. Die Gebührenziffern 160.2.1-160.2.2 und 160.2.4-160.2.5 der anliegenden Gebührenta-
belle werden wie folgt geändert und unter 160.2.6 wird eine neue Gebührenziffer eingefügt. 
Die bisherige Gebührenziffer 160.2.6 der anliegenden Gebührentabelle wird in eine neu ein-
gefügte Gebührenziffer 160.2.7 überführt: 

 

8. Die Gebührenziffern 180.1.1 und 180.1.2 werden wie folgt geändert: 

 



9. Die Gebührenziffer 180.5.1 wird wie folgt geändert: 

 

10. Die Gebührenziffer 310.1.2 wird wie folgt geändert: 

 

 

 

§ 2 

Ergänzungen 

 
Als neuer § 7a wird folgende Regelung eingefügt:  
 
Auf das Festsetzen, Erheben, Nachfordern oder Erstatten von Beträgen unter 25 € oder Be-
trägen, bei denen die Kosten der Einziehung oder Erstattung außer Verhältnis zu dem Be-
trag stehen, kann im Einzelfall verzichtet werden. 
 
 
 

§ 3 

Inkrafttreten 

Diese 2. Änderungssatzung zur Satzung des Kreises Herzogtum Lauenburg über die Erhe-
bung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren vom 26.06.2017 tritt am 01.10.2021 in 
Kraft. 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Ratzeburg, den 26.Oktober 2021  

Kreis Herzogtum Lauenburg 
Der Landrat 

 

Dr. Christoph Mager 
 

 
 


